
Stadt Neumünster Neumünster, 27. Mai 2024 

Der Oberbürgermeister 

Zentrale Steuerung 

 

 

 

  AZ: 01.4 - Blank 

 

 

 

Drucksache Nr.:  0272/2023/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 09.07.2024 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 16.07.2024 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

Oberbürgermeister Tobias Bergmann 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Aufstellung der Vorschlagsliste für die 

Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richter für das Schleswig-

Holsteinische Verwaltungsgericht für 

die Wahlperiode vom 01.04.2025 bis 

31.03.2030 

 

A n t r a g: In die Vorschlagsliste für die Neuwahl der 

ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

für das Schleswig-Holsteinische Verwal-

tungsgericht werden aufgenommen: 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

 

 

IRIS: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und De-

mokratie stärken 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: keine 

 

 

 

 



-  2  - 

 

B e g r ü n d u n g: 
 

Die Wahlperiode der gegenwärtig amtierenden ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht läuft am 31.05.2025 ab. Für die sich 

anschließende Wahlperiode vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2030 ist daher eine Neuwahl 

erforderlich. 

 

Die Anzahl der von der Stadt Neumünster vorzuschlagenden Personen ist auf sechs fes t-

gelegt worden. Die persönlichen Voraussetzungen für die Wahl ergeben sich aus den 

§§ 20 bis 22 der Verwaltungsgerichtsordnung, die sich im Wesentlichen in der anliegen-

den Erklärung wiederfinden, welche von den vorgeschlagenen Personen zu unterzeichnen 

ist. 

 

Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln 

der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ratsversammlung erforderlich. Die gesetzliche 

Zahl der Ratsversammlung Neumünster liegt derzeit bei 56 Mandatsträgern. Zur Erre i-

chung der erforderlichen Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 

sind daher mindestens 38 Ja-Stimmen notwendig. 

 

Bei der vorangegangenen Wahl für die aktuell noch laufende Wahlperiode im Jahre 2019 

wurden von den sechs eingereichten Wahlvorschlägen aus Neumünster drei Personen 

gewählt. Dabei handelt es sich um Frau Christiane Grassau, Herrn Hasan Horata und Frau 

Franka Dannheiser. 

 

 

 

 

Tobias Bergmann 

 

Oberbürgermeister  

 

Anlage: 

Erklärungsvordruck 
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